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Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1967 Ausgegeben am 18. Jänner 1967 2. Stück 

fi, Kundmadmng: Pflegegebühren für das Psychiatrisd:ie Krankenhaw der Sta<b: Wien und die Heil- und Pflege
anstalt Ybbs an der Donau, Neuf.estsetzung. 

6. Verordnung: Riditsätze in der ötfentlldien Fürsorge} Ablnderung. 

Lande Österreich, als landesgesetzliche Vorsdirift 
übernommen durch das Wiener Landesgesetz vom 

Kundmachung des Amtes der Wiener Lan- 23. Dezember 1948, LGB!. für Wien Nr. 11/1949, 
desregierung vom 13. Dezember 1966, Magi- über die vorläufige Regelung der öffentlichen 
stratsabteilung 17-VIIl-706/66,_betreff~?d die Fürsorge und Jugendwohlfahrt, werden die Richt
Neuf~stsc:tzung der P!legegebuhren fur ?as sätze für die Bemessung des notwendigen monat
Psycluatrische Krankenhaus der Stadt W1en liehen Lebensunterhaltes in der öffentlichen Für
und die Heil- und Pflegeanstalt Ybbs an der 1 sorge wie folgt festgesetzt: 

Donau. 1 

:s. 

Die Wiener Landesregierung hat am 13. De- 1 § 1 

zember 1966, Pr.Z. 2879, gemäß § 34 Abs. 1 des' (1) Bei Hilfsbedürftigen, die das 65. Lebensjahr 
Wiener Krankenanstaltengesetzes vom 14. No- bei Männern, das 60. Lebensjahr bei Frauen 
vember 1957, LGBl. für Wien Nr. 111958, fol- überschritten haben oder als arbeitsunfähig gel
genden Beschluß gefaßt: ten, betragen die Richtsätze der gehobenen l'ür

1. Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1967 wer
den die Pflegegebühren für das Psychiatrische 
Krankenhaus der Stadt Wien 

in der 3. Gebührenklasse mit 85 S und 
in der 2. Gebührenklasse mit 115 S 

je Pflegetag und Pllegling festgesetzt. 

sorge für Dauerunterstützungen und für Aus~ 
hilfen monatlich: 

a) für den Alleinstehenden , , .. , . , . . . 87 4 S, 
b) für den Hauptunterstützcen im 

Familienverband .............. , . 852 S, 
c) für den Mitunterstützten ohne KB-

Anspruch ...... , ... , , .... , ..... 415 S, 
d) für den Mitunterstützten mit KB

Anspruch „ „ . „ , .. „ . „ „ • „ „ 305 S. 

2. Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1967 wer
den die Pflegegebühren für die Heil- und Pllege
anstalt Ybbs a. d. Donau mit 85 S und für Pfleg
linge dieser Anstalt, die in Familienpllege sind, 1 (2) Bei Hilfsbedürftigen, die weder die Alters
wird die Pflegegebühr mit 43 S je Pflegling und grenze von 60 beziehungsweise 65 Jahren über
Pllegetag festgesetzt. schritten haben noch als arbeitsunfähig gelten, 

betragen die Richtsätze der allgemeinen Fürsorge 
für Aushilfen monatlich: 3. Die Transportgebühren mit anstaltseigenem 

Krankenwagen werden mit gleicher Wirksamkeit 
mit 85 S je Transportierten festgesetzt. 

Der Land..baupunann: 
Mank 

6. 

a) für den Alleinstehenden , . . . . . . . . • 496 S, 

b) für den Hauptunterstützten im 
Familienverband ...... , . , .. , , . , , 442 S, 

c) für den Mitunterstützten ohne KB
Anspruch .. , .... „ . „ . „ „ „ . , . 259 S, 

d) für den Mitunterstützten mit KB-
Anspruch ... „ .•. „ . „ „ . . 249 S. 

Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 20. Dezember 1966, womit die Verord- § 2 
nung vom 16. Jänner 1962, LGBI. für Wien . „ . 
Nr. 4, betreffend die Festsetzung der Riebt- (l) Bezieher. von ?a~~runtemutzungen, die 
sätze in der öffentlichen Fürsorge, in der Fas-' das 65. !-"hensiahr„bei Ma~nern, das 60. Lebe~; 
sung der Verordnung LGBL für Wien iahr bei Frauen uberschntten haben oder fut 

Nr. 25/1965 abi:'eändert wird. mindestens ein Jahr arbeitsunfähig sind, erhalten 
' einen Zuschlag zu der nach den Richtsätzen des 

Gemäß § 12 Abs. 3 der Verordnung über die § 1 errechneten Dauerunterstützung einschließ
Einführung fürsorgerechtlicher Vorschriften im lieh einer allenfalls zu gewährenden Zulage nach 
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